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Öffentliche Bekanntmachung einer Sitzung des Ausschusses für  
Bildung, Kultur, Sport und Soziales am Dienstag den 20.08.2019  

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
einer Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Soziales am Dienstag 
den 20.08.2019 um 19 Uhr. 
Sitzungsort: Aula der Oberschule Rangsdorf, Großmachnower Straße 4, 15834 Rangsdorf 

T a g e s o r d n u n g: 
 

Öffentlicher Teil: 
 

 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
sowie Mitteilungen der Vorsitzenden       

 2. Vorstellung der Tagesordnung, Behandlung von Änderungsanträgen und 
Beschlussfassung zu der Tagesordnung       

 3. Bericht des Bürgermeisters       
 4. Behandlung von Anfragen der Ausschussmitglieder       
 5. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 

vom 03.07.2019 - öffentlicher Teil -       
 6. Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung       
 6.1. Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden der freiwilligen Ausschüsse der 

Gemeinde Rangsdorf       
 6.2. Benennung der Mitglieder des Seniorenbeirates der Gemeinde Rangsdorf       
 6.3. Benennung der Mitglieder des Jugendparlamentes (Kinder- und Jugendbeitrat) 

der Gemeinde Rangsdorf       
 6.4. Beschluss der Jahresrechnung 2017 für die "Seeschulkita" der Seeschule 

Rangsdorf.       
 6.5. Beschluss der Jahresrechnung 2017 für die Kita L.i.n.O! e. V.       
 6.6. Neujahrsempfang und Ausstellung im Rathaus 2020       
 6.7. Beschluss zur Änderung der Jahresrechnung 2017 der Kita "Waldhaus" des DRK 

Kreisverband Fläming - Spreewald e. V. nach dem Widerspruch vom 20.12.2018.     
 6.8. Grundstückstausch - Gemarkung Rangsdorf, Flur 15, Flurstück 277 gegen 

Gemarkung Rangsdorf, Flur 17, Flurstück 216 zur Wahrnehmung öffentlicher 
Interessen       

 7. Einwohnerfragestunde       

Nichtöffentlicher Teil: 

 8. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 
vom 03.07.2019 - nichtöffentlicher Teil -       

 9. Bericht des Bürgermeisters       
 10. Behandlung von Anfragen der Ausschussmitglieder       
 
 

Rangsdorf, den 09.08.2019 
 

gez. 
K. Rocher 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen  
am Donnerstag den 22.08.2019. 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 

einer Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen  am Donnerstag den 
22.08.2019. 
Sitzungsort: Sitzungsraum, Seebadallee 30, 15834 Rangsdorf 

T a g e s o r d n u n g: 
 

Öffentlicher Teil: 
 

 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
sowie Mitteilungen der Vorsitzenden       

 2. Vorstellung der Tagesordnung, Behandlung von Änderungsanträgen und 
Beschlussfassung zu der Tagesordnung       

 3. Bericht des Bürgermeisters       
 4. Behandlung von Anfragen der Ausschussmitglieder       
 5. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 

vom 10.07.2019 - öffentlicher Teil -       
 6. Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung       
 6.1. Beschluss der Jahresrechnung 2017 für die "Seeschulkita" der Seeschule 

Rangsdorf.       
 6.2. Beschluss der Jahresrechnung 2017 für die Kita L.i.n.O! e. V.       
 6.3. Beschluss zur Änderung der Jahresrechnung 2017 der Kita "Waldhaus" des DRK 

Kreisverband Fläming - Spreewald e. V. nach dem Widerspruch vom 20.12.2018.     
 6.4. 1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten aller 

Verkaufsstellen aus besonderem Anlass in der Gemeinde Rangsdorf vom 
28.02.2019       

 6.5. Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung zur Vergabe von Bauleistungen 
für den grundhafter Ausbau der Goethestraße (Bahnhofsumfeld west)       

 6.6. weitere Umsetzung des Beschlusses (BV/2014-II/105) zur Eruierung von 
Möglichkeiten, auf gemeindeeigenen Gebäuden Solarenergieanlagen zu errichten   

 6.7. Bericht gemäß § 29 KomHKV gegenüber der Gemeindevertretung über den Stand 
des Haushaltsvollzugs einschließlich der Einreichung der Finanz- und 
Leistungsziele zum 30.06.2019       

 7. Einwohnerfragestunde       

Nichtöffentlicher Teil: 

 8. Beschlussfassung über eventuelle Einwände gegen die Niederschrift der Sitzung 
vom 10.07.2019 - nichtöffentlicher Teil -       

 9. Bericht des Bürgermeisters       
 10. Behandlung von Anfragen der Ausschussmitglieder       
 
 

Rangsdorf, den 09.08.2019 
 
gez. 
K. Rocher 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung der Einladung zur Anwohnerversammlung 
zum Änderungsverfahren für den Bebauungsplan RA 26 „Zülowniederung / Langer Berg“ 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
der Einladung zur Anwohnerversammlung  zum 

Änderungsverfahren für den Bebauungsplan RA 26 
„Zülowniederung / Langer Berg“ 

 
Die Anwohner/ -innen und Eigentümer/ - innen der Grundstücke 

des Grenzweges 29 bis 57 (ungerade) 
der Normannenallee 8 bis 12 (Südseite außer Hausnummern 14 bis 16)  
des Cimbernringes (südl. Teil ab Normannenallee) 
des Sachsenkorsos 16 und 21 bis 34 (Ostseite) 
des Sachsenkorsos 62 bis 80 (Westseite) 
der Zülowpromenade 27 bis 30  

 
(Gebiete WA 16-WA 22 und WA 33 des Bebauungsplans RA 26 „Zülowniederung - Langer 
Berg“) 
 
werden hiermit herzlich zur Anwohnerversammlung  

am Donnerstag, den 05.09.2019 um 19.00 Uhr  
in den Versammlungsraum im Rathaus der Gemeinde Rangsdorf (Foyer links) eingeladen.  
 
Tagesordnung:  

1. Erläuterungen zum Bebauungsplan RA 26 „Zülowniederung / Langer Berg“ 
und zur Durchführung des Änderungsverfahrens  

2. Diskussion der Inhalte und Festsetzungen des B-Planes (Baugrenzen, 
Grundflächenzahl) in Bezug auf konkrete Grundstücke mit den Betroffenen 
aus den o.g. Planbereichen  

3. Aufnahme von Hinweisen zu konkreten Grundstückssituationen 
 
 
gez. 
Rocher 
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Übersichtsplan zur Einladung  
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Amtliche Bekanntmachung  der Einladung zur Anwohnerversammlung  zum 
Änderungsverfahren für den Bebauungsplan RA 26 „Zülowniederung / Langer Berg“ 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 der Einladung zur Anwohnerversammlung  zum 

Änderungsverfahren für den Bebauungsplan RA 26 
„Zülowniederung / Langer Berg“ 

 
 
Die Anwohner/ -innen und Eigentümer/ - innen der Grundstücke  

des Grenzweges 59 bis 78  
der Großmachnower Allee 6(b) bis 11 
der Großmachnower Straße 1 bis 14 
des Teutonenringes 
der Straße Am Panorama 
des Sachsenkorsos 35 bis 61 

 
(Gebiete WA 23-WA 32 des Bebauungsplans RA 26 „Zülowniederung - Langer Berg“) 
 
werden hiermit herzlich zur Anwohnerversammlung  

am Mittwoch, den 11.09.2019 um 19.00 Uhr  
in den Versammlungsraum im Rathaus der Gemeinde Rangsdorf (Foyer links) eingeladen.  
 
Tagesordnung:  

1. Erläuterungen zum Bebauungsplan RA 26 „Zülowniederung / Langer Berg“ 
und zur Durchführung des Änderungsverfahrens  

2. Diskussion der Inhalte und Festsetzungen des B-Planes (Baugrenzen, 
Grundflächenzahl) in Bezug auf konkrete Grundstücke mit den Betroffenen 
aus den o.g. Planbereichen  

3. Aufnahme von Hinweisen zu konkreten Grundstückssituationen 
 
 
gez. 
Rocher 
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Übersichtsplan zur Einladung 
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Erbbaurecht – Baugrundstück meistbietend zu vergeben, 
Heinestraße 14, 15834 Rangsdorf 

 
 

Erbbaurecht – Baugrundstück meistbietend zu vergeben, 
Heinestraße 14, 15834 Rangsdorf 

 
Lage 
 

Das Grundstück befindet sich in Rangsdorf in einer ruhigen Wohngegend. Rangsdorf hat derzeit ca. 
11.400 Einwohner. Das Südring-Center mit diversen Einkaufsmöglichkeiten ist ca. zwei Kilometer 
entfernt. Dank der kurzen Entfernung zum Bahnhof (ca. drei Kilometer) und der Bundesstraße B96 ist 
das Grundstück verkehrlich gut angebunden. Mit den Regionalzügen können Sie in ca. 38 Minuten 
den Berliner Hauptbahnhof erreichen, in sieben Minuten ist der Bahnhof Blankenfelde und damit der 
Anschluss an die S-Bahn erreicht. Über die Bundesstraße B96 erreicht man Randgebiete Berlins 
innerhalb von zehn Minuten, die Landeshauptstadt Potsdam und die Kreisstadt Luckenwalde liegen 
ca. 40 Kilometer entfernt.  
 

 
 
Grundstück 
 

Gemarkung Rangsdorf:  Flur 15, Flurstück 373 
 

Größe:    548,00 m² 
 

Erschließung: ortsübliche Erschließung -  
Trinkwasserversorgung, Abwasseranschluss, 
Elektroenergieanschluss, Erdgasversorgung liegt straßenseitig an, 
Straße befestigt 

 

Bebauung: bebaut mit einem abrissreifem Bungalow und einem Schuppen  
  

Rechtsverbindliche Aussagen über die Bebaubarkeit des Grundstückes können nur im Rahmen des 
Antragsverfahrens zur Erlangung eines Vorbescheides bzw. einer Baugenehmigung getroffen werden. 
Der Bauantrag ist an die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 
2, 14943 Luckenwalde, Tel.: (03371) 608 43 00 zu richten.  
 



Amtsblatt für die Gemeinde Rangsdorf / 17. Jahrgang / Nr. 29 vom 09.08.2019 
  

  
9 

 

 

   
Ansicht Grundstück     Ansicht Gebäude 

 
Bodenwert 
 

Der Bodenwert beträgt 101.000,00 € gemäß Verkehrswertgutachten vom 22.03.2019. Dies kann gern 
zu den Sprechzeiten in den Räumen des Eigenbetriebes „Wohnen“ eingesehen werden. 
 
Konditionen 
 

Folgende Vereinbarungen werden Bestandteil des Erbbaurechtsvertrages sein: 
− Erbbauzins in Höhe von mindestens 4% des Bodenwertes pro Jahr,  
− das Erbbaurecht hat eine Laufzeit von 99 Jahren ab Vertragsabschluss 
− Wertsicherung des Erbbaurechtszinses nach Verbraucherpreisindex für Deutschland, 
− Verpflichtung zum Bau/Umbau eines Wohnhauses innerhalb von 7 Jahren nach Eintragung 

des Erbbaurechtes, 
− Heimfall bei vertragswidriger Nutzung,  
− Gegenseitiges Vorkaufsrecht 
− Kosten für die Begründung des Erbbaurechtes trägt der Erwerber des Erbbaurechtes 

(einschließlich des Erstattung der Kosten für die Erstellung des Verkehrswertgutachtens – 
785,40 € inkl. Mehrwertsteuer) 

− Ein Muster des ggf. abzuschließenden Erbbaurechtsvertrages kann ebenfalls zu den 
Sprechzeiten eingesehen werden 

 
Wichtige Informationen zur Ausschreibung 
 

Die Vergabe des Erbbaurechtes erfolgt im Rahmen eines bedingungsfreien Bieterverfahrens gem. § 
79 BbgKVerf i. V. m. der Genehmigungsfreistellungsverordnung vom 09.03.2009 mindestens zum 
vollen Wert. 
 
Kontakt 
 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihr Angebot bis spätestens zum 25.10.2019 mit folgenden 
Unterlagen: 
 

− Gehaltsnachweis der letzten drei Monate / bei Selbstständigen – letzte betriebswirtschaftliche 
Auswertung  

− Aktuelle SCHUFA-Auskunft (nicht älter als ein Jahr) 
− Ausgefüllte Vermögensauskunft (diese kann beim Eigenbetrieb erfragt oder im Internet unter 

https://www.rangsdorf.de/seite/267157/formularcenter.html - „Vermögensauskunft Erbbau-
recht“ heruntergeladen werden) 

 

in einem verschlossenen Umschlag an: 
 

Gemeinde Rangsdorf  
Eigenbetrieb „Wohnen“ 
Ausschreibung „Heinestraße 14“ 
Seebadallee 30 
15834 Rangsdorf 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Wilke unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung: 
 

 Tel.: (033 708) 236 17 
 Fax: (033 708) 236 21 



Amtsblatt für die Gemeinde Rangsdorf / 17. Jahrgang / Nr. 29 vom 09.08.2019 
  

  
10 

 

Erbbaurecht – Baugrundstück meistbietend zu vergeben, 
Reihersteg 41, 15834 Rangsdorf 

 
Erbbaurecht – Baugrundstück meistbietend zu vergeben, 

Reihersteg 41, 15834 Rangsdorf 
 
Lage 
 

Das Grundstück befindet sich in Rangsdorf in einer ruhigen Wohngegend. Rangsdorf hat derzeit ca. 
11.400 Einwohner. Das Südring-Center mit diversen Einkaufsmöglichkeiten ist ca. drei Kilometer 
entfernt. Dank der kurzen Entfernung zum Bahnhof (ca. zwei Kilometer) und der Bundesstraße B96 ist 
das Grundstück verkehrlich gut angebunden. Mit den Regionalzügen können Sie in ca. 38 Minuten 
den Berliner Hauptbahnhof erreichen, in sieben Minuten ist der Bahnhof Blankenfelde und damit der 
Anschluss an die S-Bahn erreicht. Über die Bundesstraße B96 erreicht man Randgebiete Berlins 
innerhalb von zehn Minuten, die Landeshauptstadt Potsdam und die Kreisstadt Luckenwalde liegen 
ca. 40 Kilometer entfernt.  
 

 
 
Grundstück 
 

Gemarkung Rangsdorf:  Flur 22, Flurstück 7 
 

Größe:    937,00 m² 
 

Erschließung: ortsübliche Erschließung -  
Trinkwasserversorgung, Abwasseranschluss, 
Elektroenergieanschluss, Erdgasversorgung liegt straßenseitig an, 
unbefestigte Straße 

 

Bebauung: bebaut mit einem abrissreifen Bungalow, Freilegungskosten werden 
mit ca. 7.000,00 € angenommen 

 

Rechtsverbindliche Aussagen über die Bebaubarkeit des Grundstückes können jedoch nur im 
Rahmen des Antragsverfahrens zur Erlangung eines Vorbescheides bzw. einer Baugenehmigung 
getroffen werden. Der Bauantrag ist an die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Teltow-
Fläming, Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde, Tel.: (03371) 608 43 00 zu richten.  
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Ansicht Gebäude     Ansicht Grundstück 

 
Bodenwert 
 

Der Bodenwert beträgt 157.000,00 € gemäß Verkehrswertgutachten vom 15.04.2019. Dies kann gern 
zu den Sprechzeiten in den Räumen des Eigenbetriebes „Wohnen“ eingesehen werden. 
 
Konditionen 
 

Folgende Vereinbarungen werden Bestandteil des Erbbaurechtsvertrages sein: 
− Erbbauzins in Höhe von mindestens 4% des Bodenwertes pro Jahr,  
− das Erbbaurecht hat eine Laufzeit von 99 Jahren ab Vertragsabschluss 
− Wertsicherung des Erbbaurechtszinses nach Verbraucherpreisindex für Deutschland, 
− Verpflichtung zum Bau/Umbau eines Wohnhauses innerhalb von 7 Jahren nach Eintragung 

des Erbbaurechtes, 
− Heimfall bei vertragswidriger Nutzung,  
− Gegenseitiges Vorkaufsrecht 
− Kosten für die Begründung des Erbbaurechtes trägt der Erwerber des Erbbaurechtes 

(einschließlich des Erstattung der Kosten für die Erstellung des Verkehrswertgutachtens – 
761,60 € inkl. Mehrwertsteuer) 

− Ein Muster des ggf. abzuschließenden Erbbaurechtsvertrages kann ebenfalls zu den 
Sprechzeiten eingesehen werden 

 
Wichtige Informationen zur Ausschreibung 
 

Die Vergabe des Erbbaurechtes erfolgt im Rahmen eines bedingungsfreien Bieterverfahrens gem. § 
79 BbgKVerf i. V. m. der Genehmigungsfreistellungsverordnung vom 09.03.2009 mindestens zum 
vollen Wert. 
 
Kontakt 
 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihr Angebot bis spätestens zum 25.10.2019 mit folgenden 
Unterlagen: 
 

− Gehaltsnachweis der letzten drei Monate / bei Selbstständigen – letzte betriebswirtschaftliche 
Auswertung  

− Aktuelle SCHUFA-Auskunft (nicht älter als ein Jahr) 
− Ausgefüllte Vermögensauskunft (diese kann beim Eigenbetrieb erfragt oder im Internet unter 

https://www.rangsdorf.de/seite/267157/formularcenter.html - „Vermögensauskunft Erbbau-
recht“ heruntergeladen werden) 

 

in einem verschlossenen Umschlag an: 
 

Gemeinde Rangsdorf  
Eigenbetrieb „Wohnen“ 
Ausschreibung „Reihersteg 41“ 
Seebadallee 30 
15834 Rangsdorf 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Wilke unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung: 
 

 Tel.: (033 708) 236 17 
 Fax: (033 708) 236 21 
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Erbbaurecht – Baugrundstück meistbietend zu vergeben, 
Rheingoldallee 4, 15834 Rangsdorf 

 
Erbbaurecht – Baugrundstück meistbietend zu vergeben, 

Rheingoldallee 4, 15834 Rangsdorf 
 
Lage 
 

Das Grundstück befindet sich in Rangsdorf in einer ruhigen Wohngegend. Rangsdorf hat derzeit ca. 
11.400 Einwohner. Das Südring-Center mit diversen Einkaufsmöglichkeiten ist ca. drei Kilometer 
entfernt. Dank der kurzen Entfernung zum Bahnhof (ca. zwei Kilometer) und der Bundesstraße B96 ist 
das Grundstück verkehrlich gut angebunden. Mit den Regionalzügen können Sie in ca. 38 Minuten 
den Berliner Hauptbahnhof erreichen, in sieben Minuten ist der Bahnhof Blankenfelde und damit der 
Anschluss an die S-Bahn erreicht. Über die Bundesstraße B96 erreicht man Randgebiete Berlins 
innerhalb von zehn Minuten, die Landeshauptstadt Potsdam und die Kreisstadt Luckenwalde liegen 
ca. 40 Kilometer entfernt.  
 

 
 
Grundstück 
 

Gemarkung Rangsdorf:  Flur 22, Flurstück 70 
 

Größe:    799,00 m² 
 

Erschließung: ortsübliche Erschließung -  
Trinkwasserversorgung, Abwasseranschluss, 
Elektroenergieanschluss, Erdgasversorgung liegt straßenseitig an, 
Straße befestigt 

 

Bebauung: bebaut mit einem Wochenendhaus (Sachwert ca. 28.000,00 €) 
  

Rechtsverbindliche Aussagen über die Bebaubarkeit des Grundstückes können nur im Rahmen des 
Antragsverfahrens zur Erlangung eines Vorbescheides bzw. einer Baugenehmigung getroffen werden. 
Der Bauantrag ist an die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 
2, 14943 Luckenwalde, Tel.: (03371) 608 43 00 zu richten.  
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Ansicht Gebäude/Grundstück 

Bodenwert 
 

Der Verkehrswert beträgt 160.000,00 € gemäß Verkehrswertgutachten vom 23.05.2019. Dies kann 
gern zu den Sprechzeiten in den Räumen des Eigenbetriebes „Wohnen“ eingesehen werden. 
 
Konditionen 
 

Folgende Vereinbarungen werden Bestandteil des Erbbaurechtsvertrages sein: 
− Erbbauzins in Höhe von mindestens 4% des Bodenwertes pro Jahr,  
− das Erbbaurecht hat eine Laufzeit von 99 Jahren ab Vertragsabschluss 
− Wertsicherung des Erbbaurechtszinses nach Verbraucherpreisindex für Deutschland, 
− Verpflichtung zum Bau/Umbau eines Wohnhauses innerhalb von 7 Jahren nach Eintragung 

des Erbbaurechtes, 
− Heimfall bei vertragswidriger Nutzung,  
− Gegenseitiges Vorkaufsrecht 
− Kosten für die Begründung des Erbbaurechtes trägt der Erwerber des Erbbaurechtes 

(einschließlich des Erstattung der Kosten für die Erstellung des Verkehrswertgutachtens – 
1.487,50 € inkl. Mehrwertsteuer) 

− Ein Muster des ggf. abzuschließenden Erbbaurechtsvertrages kann ebenfalls zu den 
Sprechzeiten eingesehen werden 

 
Wichtige Informationen zur Ausschreibung 
 

Die Vergabe des Erbbaurechtes erfolgt im Rahmen eines bedingungsfreien Bieterverfahrens gem. § 
79 BbgKVerf i. V. m. der Genehmigungsfreistellungsverordnung vom 09.03.2009 mindestens zum 
vollen Wert. 
 
Kontakt 
 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihr Angebot bis spätestens zum 25.10.2019 mit folgenden 
Unterlagen: 
 

− Gehaltsnachweis der letzten drei Monate / bei Selbstständigen – letzte betriebswirtschaftliche 
Auswertung  

− Aktuelle SCHUFA-Auskunft (nicht älter als ein Jahr) 
− Ausgefüllte Vermögensauskunft (diese kann beim Eigenbetrieb erfragt oder im Internet unter 

https://www.rangsdorf.de/seite/267157/formularcenter.html - „Vermögensauskunft Erbbau-
recht“ heruntergeladen werden) 

 

in einem verschlossenen Umschlag an: 
 

Gemeinde Rangsdorf  
Eigenbetrieb „Wohnen“ 
Ausschreibung „Rheingoldallee 4“ 
Seebadallee 30 
15834 Rangsdorf 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Wilke unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung: 
 

 Tel.: (033 708) 236 17 
 Fax: (033 708) 236 21 
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Erbbaurecht – Baugrundstück meistbietend zu vergeben, 
Sachsenkorso 55, 15834 Rangsdorf 

 
Erbbaurecht – Baugrundstück meistbietend zu vergeben, 

Sachsenkorso 55, 15834 Rangsdorf 
 
Lage 
 

Das Grundstück befindet sich in Rangsdorf in einer ruhigen Wohngegend. Rangsdorf hat derzeit ca. 
11.400 Einwohner. Das Südring-Center mit diversen Einkaufsmöglichkeiten ist ca. drei Kilometer 
entfernt. Dank der kurzen Entfernung zum Bahnhof (ca. zwei Kilometer) und der Bundesstraße B96 ist 
das Grundstück verkehrlich gut angebunden. Mit den Regionalzügen können Sie in ca. 38 Minuten 
den Berliner Hauptbahnhof erreichen, in sieben Minuten ist der Bahnhof Blankenfelde und damit der 
Anschluss an die S-Bahn erreicht. Über die Bundesstraße B96 erreicht man Randgebiete Berlins 
innerhalb von zehn Minuten, die Landeshauptstadt Potsdam und die Kreisstadt Luckenwalde liegen 
ca. 40 Kilometer entfernt.  
 

 
 
Grundstück 
 

Gemarkung Rangsdorf:  Flur 17, Flurstück 56 
 

Größe:    799,00 m² 
 

Erschließung: ortsübliche Erschließung -  
Trinkwasserversorgung, Abwasseranschluss, 
Elektroenergieanschluss, Erdgasversorgung liegt straßenseitig an, 
Straße befestigt 

 

Bebauung: bebaut mit einem abrissreifem Bungalow und mehreren Schuppen, 
innerhalb des B-Plan-Gebietes RA-26 

  

Rechtsverbindliche Aussagen über die Bebaubarkeit des Grundstückes können nur im Rahmen des 
Antragsverfahrens zur Erlangung eines Vorbescheides bzw. einer Baugenehmigung getroffen werden. 
Der Bauantrag ist an die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 
2, 14943 Luckenwalde, Tel.: (03371) 608 43 00 zu richten.  
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Ansicht Grundstück     Ansicht Gebäude 

 
Bodenwert 
 

Der Bodenwert beträgt 133.000,00 € gemäß Verkehrswertgutachten vom 15.05.2019. Dies kann gern 
zu den Sprechzeiten in den Räumen des Eigenbetriebes „Wohnen“ eingesehen werden. 
 
Konditionen 
 

Folgende Vereinbarungen werden Bestandteil des Erbbaurechtsvertrages sein: 
− Erbbauzins in Höhe von mindestens 4% des Bodenwertes pro Jahr,  
− das Erbbaurecht hat eine Laufzeit von 99 Jahren ab Vertragsabschluss 
− Wertsicherung des Erbbaurechtszinses nach Verbraucherpreisindex für Deutschland, 
− Verpflichtung zum Bau/Umbau eines Wohnhauses innerhalb von 7 Jahren nach Eintragung 

des Erbbaurechtes, 
− Heimfall bei vertragswidriger Nutzung,  
− Gegenseitiges Vorkaufsrecht 
− Kosten für die Begründung des Erbbaurechtes trägt der Erwerber des Erbbaurechtes 

(einschließlich des Erstattung der Kosten für die Erstellung des Verkehrswertgutachtens – 
785,40 € inkl. Mehrwertsteuer) 

− Ein Muster des ggf. abzuschließenden Erbbaurechtsvertrages kann ebenfalls zu den 
Sprechzeiten eingesehen werden 

 
Wichtige Informationen zur Ausschreibung 
 

Die Vergabe des Erbbaurechtes erfolgt im Rahmen eines bedingungsfreien Bieterverfahrens gem. § 
79 BbgKVerf i. V. m. der Genehmigungsfreistellungsverordnung vom 09.03.2009 mindestens zum 
vollen Wert. 
 
Kontakt 
 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihr Angebot bis spätestens zum 25.10.2019 mit folgenden 
Unterlagen: 
 

− Gehaltsnachweis der letzten drei Monate / bei Selbstständigen – letzte betriebswirtschaftliche 
Auswertung  

− Aktuelle SCHUFA-Auskunft (nicht älter als ein Jahr) 
− Ausgefüllte Vermögensauskunft (diese kann beim Eigenbetrieb erfragt oder im Internet unter 

https://www.rangsdorf.de/seite/267157/formularcenter.html - „Vermögensauskunft Erbbau-
recht“ heruntergeladen werden) 

 

in einem verschlossenen Umschlag an: 
 

Gemeinde Rangsdorf  
Eigenbetrieb „Wohnen“ 
Ausschreibung „Sachsenkorso 55“ 
Seebadallee 30 
15834 Rangsdorf 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Wilke unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung: 
 

 Tel.: (033 708) 236 17 
 Fax: (033 708) 236 21 
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Öffentliche Bekanntmachung - Bodenordnungsverfahren Christinendorf  
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Öffentliche Zustellung - Bescheid der Gemeinde Rangsdorf, Ordnungsamt 

 
Öffentliche Zustellung 
 
Der Bescheid der Gemeinde Rangsdorf, Ordnungsamt, 
Az.: OA03/12201/Verw/Gewerbe/GUV/Deutschmann, vom 05.08.2019 an Herrn Christian 
Deutschmann, kann nicht zugestellt werden.  
 
Der Bescheid wird auf dem Wege der Öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 18. Oktober 1991 (GVBl. S. 
457) in Verbindung mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12.08.2005 (BGBl. I 
S. 2354) beide in der jeweils geltenden Fassung zugestellt. 
 
Der Bescheid kann in der Gemeinde Rangsdorf, Gewerbeamt (Zimmer 1.21) in Rangsdorf, 
Seebadallee 30 während der Sprechzeiten (dienstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 
18 Uhr und donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr) oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Gemeinde Rangsdorf als zugestellt.  
 
Rangsdorf, den 05.08.2019      
 
gez. Rocher      
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Bauabgangsstatistik – Amt für Statistik 
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